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Die Abgeordneten zum Nationalrat AMON und Kollegen haben am 

12. Juli 1995 unter der Nr. 1615/J an den Bundesminister für In

neres eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

"Flex's Digest # 17" gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

" 1. Liegt den Beamten Ihres Ministeriums die Zeitschrift 
"Flex's Digest # 17" vor? 

2. Wie beurteilen Sie diese Zeitschrift vom Inhalt her? 

3. Ist Herausgeber dieser Zeitschrift der "Kunst- und 
Kulturverein Flex", der durch die Aktion 8000 vom 
Bundesminister für Arbeit und Soziales unterstützt 
wird? 

4. Wenn nein: Wer ist der Herausgeber? 

5. Da diese Zeitschrift kein Impressum hat, werden Sie gegen 
die mutmaBlichen Herausgeber dieser Zeitschrift rechtliche 
Schritte setzen? 

6. Wie beurteilen Sie. die Inserenten dieser Zeitschrift? 

7. Vermuten Sie eine Verstrickung der RedakteuI.'!= und 
Herausgeber in der linksextremen Szene?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Bis jetzt war mir die Zeitschrift "Flex's Digest # 17" v5llig un
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bekannt. Den Beamten des Bundesministeriums für Inneres liegt 

kein Exemplar dieser Zeitschrift vor. 

Zu Frage 2: 

Da ich die Zeitschrift nicht kenne~ kann ich ihren Inhalt nicht 

beurteilen. Zu den Herausgebern können nur Vermutungen angestellt 

werden und wurden Ermittlungen eingeleitet. 

Zu den Fragen 3 und 4: 

Ob der Verein "Kunst- und Kulturverein Flex" der Herausgeber der 

gegenständlichen Zeitschrift ist, konnte noch nicht abgeklärt 

werden. Der Herausgeber ist daher noch unbekannt. 

Zu Frage 5: 

Ja. 

Zu den Fragen 6 und 7: 

Unter Hinweis auf die.Antworten zu den Fragen 1 bis 4 kann die 

gegenständliche Frage dzt. nicht beantwortet werden. 
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